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A. Einleitung 
Die Europäische Union verfolgt mit dem europäischen Green Deal das Ziel, 
bis 2050 klimaneutral zu werden und gleichzeitig Ressourcen effizienter zu 
nutzen.1 Ein zentrales Instrument auf dem Weg zu einer nachhaltigeren und 
kreislauforientierten Wirtschaft ist der Digitale Produktpass (DPP). Der DPP 
soll dazu beitragen, die Transparenz über Produkte entlang ihres gesamten 
Lebenszyklus zu erhöhen, indem strukturierte Informationen zu Materialien, 
Reparierbarkeit, Recyclingfähigkeit und Umweltwirkungen digital bereitgestellt 
werden.2 Die rechtliche Grundlage für den Digitalen Produktpass bilden die 
neue Ökodesign-Verordnung, welche die bisherige Ökodesign-Richtlinie ab-
löst und den Rahmen für einheitliche Anforderungen an die umweltgerechte 
Gestaltung von Produkten schafft, und die entsprechenden delegierten 
Rechtsakte. Mit der Einführung des DPP kommen auf Hersteller, Händler und 
weitere Wirtschaftsakteure umfangreiche neue Pflichten zu.3  

Diese Ausarbeitung untersucht zunächst den rechtlichen Rahmen, dabei die 
Rolle der Ökodesign-Verordnung, beschreibt anschließend die konkreten An-
forderungen, die an den DPP bisher gestellt sind, und geht abschließend auf 
die rechtlichen Fragestellungen und Pflichten in diesem Zusammenhang ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Europäische Kommission, Der Europäische Grüne Deal: https://commission.eu- 
 ropa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de 
  (zuletzt abgerufen am 22.06.2025). 
2 Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Was 

ist ein digitaler Produktpass?: https://www.bundesumweltministerium.de/faq/was-ist-ein-
digitaler-produktpass (zuletzt abgerufen am 22.06.25). 

3  Schucht CB 2023, 176 (178). 
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B. Rechtlicher Rahmen 

I. Die Ökodesign-Verordnung im Überblick 

Die Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), in deutscher 
Übersetzung Ökodesign-Verordnung, stellt einen wichtigen Fortschritt in der 
europäischen Umwelt-und Klimapolitik dar. Sie ist eine Maßnahme des Euro-
pean Green Deal, welcher Europas Klimaneutralität bis 2050 anstrebt.4 Ziel 
der Verordnung ist es, die negativen Umweltauswirkungen von Produkten ent-
lang ihres gesamten Lebenszyklus, von der Herstellung über die Nutzung bis 
zur Entsorgung, zu verringern. Die Verordnung baut auf dem bestehenden 
Rechtsrahmen des Ökodesigns auf, welcher bislang durch die Ökodesign-
Richtlinie erfolgte. Die Ökodesign-Richtlinie behandelte lediglich energiever-
brauchsrelevante Produkte. Die neue Verordnung erweitert den Geltungsbe-
reich erheblich mit wenigen Ausnahmen auf alle physischen Produkte und 
schafft somit eine Grundlage in Zukunft breiter und strenger gefasste ökologi-
sche Anforderungen an Produkte formulieren zu können.5 Die Anforderungen 
gem. Art. 5 ESPR an die Produkte sind die Langlebigkeit und Haltbarkeit, Re-
parierbarkeit und Ersatzteilverfügbarkeit, Energie- und Ressourceneffizienz, 
Reduzierung von Umwelt- und CO₂-Fußabdruck, der Verzicht auf umwelt-
schädliche oder gefährliche Stoffe, der Einsatz von Rezyklaten und die Pro-
duktverantwortung sowie Rücknahmesysteme. Die Verordnung beinhaltet zu-
dem die Einführung des DPP (Art. 9 ff. ESPR), die Festlegung verbindlicher 
Kriterien für eine umweltgerechte öffentliche Vergabe öffentlicher Aufträge 
(Art. 65 ESPR) und die Schaffung eines Rahmens zur Verhinderung von Ver-
nichtungen unverkaufter Verbraucherprodukte (Art. 23 ff. ESPR). In dieser 
Ausarbeitung liegt der Fokus auf den Anforderungen für den DPP. 

Im Rahmen der bisher geltenden Ökodesign-Richtlinie hatten die EU-Mit-
gliedsstaaten einen gewissen Umsetzungsspielraum. Sie konnten selbst ent-
scheiden in welcher Form und mit welchen Mitteln sie die Vorgaben der Richt-
linie in nationales Recht umsetzen. Mit der nun geltenden Ökodesgin-Verord-

 
4  Europäische Kommission, Der Europäische Grüne Deal: https://commission.eu- 
 ropa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de (zuletzt abge-

rufen am 22.06.2025). 
5  Wiebe/Daelen, ESG 2024, 359 (359). 
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nung entfällt dieser Umsetzungsspielraum für die Mitgliedsstaaten, da die Ver-
ordnung unmittelbar gilt und in all ihren Teilen verbindlich ist.6 Dadurch ent-
steht ein verbindlicher, EU-weiter, einheitlicher Rechtsrahmen zur Reduzie-
rung negativer Umweltauswirkungen von Produkten. 

1. Anwendungsbereich 

Die ESPR legt verbindliche Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung 
bestimmter Produkte fest. Damit sie wirksam angewendet werden kann, muss 
klar sein, für welche Produkte, in welchen geografischen Räumen und für wel-
che Akteure die Anforderungen gelten.   

a) Sachlich 

Nach Art. 1 Abs. 2 ESPR gilt die Verordnung für alle physischen Waren, die in 
Verkehr oder in Betrieb genommen werden. Dabei zählt nicht nur das Endpro-
dukt, sondern auch die Bauteile und Zwischenprodukte. Ausgenommen sind 
nach Art. 1 Abs. 2 ESPR Verkehrsmittel, Lebensmittel, Futtermittel, Arzneimit-
tel, Tierarzneimittel, lebende Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen, Erzeug-
nisse menschlichen Ursprungs und Erzeugnisse von Pflanzen und Tieren, die 
unmittelbar mit ihrer künftigen Reproduktion zusammenhängen. Im Vergleich 
zum Anwendungsbereich der Ökodesign-Richtlinie erweitert sich dieser bei 
der ESPR enorm und umfasst somit eine weit größere Anzahl an Produkten. 

b) Persönlich  

Die Anforderungen der ESPR richten sich nach Kapitel VII und den Art. 27 ff. 
ESPR an alle Akteure, die physische Produkte auf dem EU-Markt in Verkehr 
bringen oder in Betrieb nehmen. Dazu zählen insbesondere Hersteller, Import-
eure und Händler. Bevollmächtigte Vertreter, welche im Namen eines Herstel-
lers handeln, unterliegen den Anforderungen der Verordnung, sofern sie Pro-
dukte innerhalb der EU in Verkehr bringen oder in Betrieb nehmen. 

c) Örtlich  

Da es sich bei der ESPR um eine EU-Verordnung handelt, erlassen durch die 
EU-Kommission, ergibt sich der örtliche Anwendungsbereich aus diesem Zu-
sammenhang nach Art. 288 AEUV. Die Anforderungen der ESPR gilt somit für 
alle Mitgliedsstaaten der EU. Dabei gelten die Anforderungen für alle innerhalb 

 
6   Wirtz, in: Immenga/Mestmäcker AEUV, Art. 103 Rn. 5. 
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der EU in Verkehr gebrachten oder in Betrieb genommenen Produkte, auch 
wenn diese außerhalb der EU hergestellt und in die EU importiert wurden. 

II. Delegierte Rechtsakte  

Die ESPR legt bisher nur den Rahmen für die Ökodesign Anforderungen fest. 
Diese müssen dann durch delegierte Rechtsakte für die bestimmten Produkt-
gruppen ausformuliert und aktiviert werden. Nach Art. 290 Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), kann der Rat und das Parla-
ment als europäischer Gesetzgeber, der EU-Kommission die Befugnis erteilen 
nicht wesentliche Teile eines Gesetzgebungsakts zu ergänzen oder zu än-
dern. Dabei muss diese sog. delegierte Befugnis in der Ökodesign-Verord-
nung ausdrücklich stehen. Art. 4 ESPR regelt die Übertragung der Befugnis 
an die EU-Kommission in Bezug auf bestimmte Bereiche und Art. 72 ESPR 
die Verfahrensregeln, also wie die delegierten Rechtsakte der EU-Kommission 
kontrolliert werden und wie lange die Delegation gilt. Bisher wurden von der 
EU-Kommission noch keine delegierten Rechtsakte für die ESPR erlassen. 
Hinsichtlich der bisher geltenden Richtlinie wurden delegierte Rechtsakte er-
lassen. Diese gelten im Übergang weiterhin.7  

C. Der digitale Produktpass 
Der DPP dient als Konzept zur Sammlung und zum Austausch von produkt-
bezogenen Informationen zu Hersteller, Material, Eigenschaften, Reparatur 
und Entsorgung. Ziel ist es, entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis 
zum Recycling des Produkts Transparenz zu schaffen.8 Dadurch arbeiten alle 
Akteure in der Wertschöpfungs- und Lieferkette gemeinsam auf eine Kreislauf-
wirtschaft hin. Gleichzeitig bietet der DPP aufgrund der zur Verfügung gestell-
ten Informationen eine Basis für nachhaltige Konsumentenscheidungen.9  

Die ESPR definiert den Begriff „digitaler Produktpass“ nach Art. 2 Nr. 28 ESPR 
als einen produktspezifischen Datensatz, der die in dem gem. Art. 4 ESPR 

 
7  Wiebke/Daelen ESG 2024, 359 (364). 
8   Mittwoch RDi 2024, 62 Rn. 2 f. 
9 Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Was 

ist ein digitaler Produktpass?: https://www.bundesumweltministerium.de/faq/was-ist-ein-
digitaler-produktpass (zuletzt abgerufen am 17.06.25). 
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erlassenen anwendbaren delegierten Rechtsakt genannten Informationen ent-
hält und der gem. Kapitel III elektronisch über einen Datenträger zugänglich 
ist.  

Die Realisierung des DPP ist ein komplexes Vorhaben, da die Entwicklung des 
DPP an inhaltliche sowie an technische Anforderungen geknüpft ist, wobei 
diese in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinanderstehen. Der inhaltliche Auf-
bau bietet die Grundlage dafür, sämtliche notwendige Informationen über das 
Produkt zu sammeln und zu strukturieren. Dabei wird der Umfang der anzu-
gebenden Daten durch gesetzliche Vorgaben konkret bestimmt. Die techni-
schen Anforderungen sollen die Übermittlung von Produktinformationen in 
Form von Daten zwischen Systemen unterstützen.10 

I. Inhaltliche und technische Anforderungen 

Die inhaltlichen Anforderungen und die technische Gestaltung werden in den 
Art. 9, 10 und 11 ESPR geregelt. Auch diese Anforderungen sollen gem. Art. 
4, 10 und 11 ESPR durch delegierte Rechtsakte weiter konkretisiert werden.  

Für die inhaltlichen Anforderungen verweist Art. 9 Abs. 2 lit. a) ESPR auf An-
hang III. Er benennt Informationen, die je nach Bestimmung des delegierten 
Rechtsakts in den DPP aufgenommen werden müssen oder nur optional auf-
genommen werden können. Hierunter fallen allgemeine Produktinformationen 
nach Art. 7 Abs. 2 lit. b) und Abs. 5 ESPR, Konformitätserklärungen, Ge-
brauchsanweisungen oder Warn- und Sicherheitshinweise und Informationen 
über den Hersteller sowie Importeur. Außerdem legt die ESPR künftig beson-
deren Wert auf eine eindeutige Produktkennung (Annex III lit. b) sowie auf die 
Verwendung der Global Trade Item Number (GTIN) (Annex III lit. c) für die 
Rückverfolgbarkeit innerhalb der Lieferkette.11 Um eine größtmögliche In-
teroperabilität zu gewährleisten, muss sie im Einklang mit internationalen 
Standards stehen. In Annex III lit. c) ESPR wird in diesem Zusammenhang die 
Norm ISO/IES 15459-6 angegeben. Weitere Vorgaben in den Art. 9-11 ESPR 
betreffen unter anderem den verwendeten Datenträger, die Gestaltung des 
DPP, inhaltliche Datenanforderungen, Anforderungen an die Data Gover-

 
10  Neligan WiSt 2025, 37 (38). 
11  Schucht CB 2023, 176 (179). 
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nance des DPP, Zugangsrechte, Datenschutz und IT-Sicherheit sowie die An-
forderungen und Aufgaben von Drittdienstleistern, die im Zusammenhang mit 
dem DPP tätig sind.  

Weiterhin erwähnt Art. 9 Abs. 1 S. 2 ESPR, dass die im DPP enthaltenen Da-
ten richtig, vollständig und auf dem neuesten Stand sein müssen. Dafür müs-
sen entsprechende Data Governance Strukturen geschaffen werden, um ei-
nerseits die relevanten Daten vollständig in der erforderlichen Qualität bereit-
stellen zu können und andererseits die notwendigen Aktualisierungen sicher-
zustellen.12  

Technisch verlangt Art. 10 Abs. 1 lit. d) ESPR, dass die im DPP enthaltenen 
Daten auf offenen Standards beruhen, die in einem interoperablen Format ent-
wickelt wurden. Gegebenenfalls müssen die Daten zudem maschinenlesbar, 
strukturiert und durchsuchbar sein. Die Übertragung soll über ein offenes in-
teroperables Datenaustauschnetz ohne Anbieterbindung erfolgen. Ziel dieser 
Vorgaben ist es, durch Interoperabilität die Vergleichbarkeit der Daten mit In-
formationen aus anderen digitalen Produktpässen zu ermöglichen und so eine 
einheitliche Datenbasis innerhalb der Lieferkette zu schaffen.13 

II. Anforderungen an den Datenträger  

Nach Art. 2 Nr. 29 ESPR werden Datenträger als ein Strichcode, ein zweidi-
mensionales Symbol oder ein anderes gerätelesbares automatisches Daten-
erfassungsmedium definiert. Die Art des Datenträgers für den Produktpass so-
wie dessen Darstellung auf dem jeweiligen Produkt ist von zentraler Bedeu-
tung nach Art. 10 Abs. 1 lit. b) ESPR. Der DPP muss so gestaltet sein, dass 
er den Informationsanforderungen entspricht und allen Akteuren einen unkom-
plizierten Zugriff auf die relevanten Informationen ermöglicht. Darüber hinaus 
soll die gewählte Lösung nationale Behörden bei der Überprüfung der Produkt-
konformität wirksam unterstützen.14  

Die ESPR legt die Verwendung einer bestimmten Technologie oder Anbrin-
gung des Datenträgers nicht fest. Die Europäische Kommission trifft diese Ent-
scheidung in delegierten Rechtsakten nach Art. 9 Abs. 2 lit. b) ESPR. Dadurch 
lassen sich insbesondere unterschiedliche Bedingungen und Präferenzen in 

 
12  Nusser/Fehse, § 7 Rn. 15. 
13  Nusser/Fehse, § 7 Rn. 16. 
14  Nusser/Fehse, § 7 Rn. 10. 
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verschiedenen Produktgruppen berücksichtigen. Jedoch verlangt Art. 10 Abs. 
1 lit. a) ESPR, dass der Datenträger eine dauerhafte und eindeutige Produkt-
kennung enthalten muss, um so den Zugang zu den hinterlegten Informatio-
nen zu ermöglichen.  

Die Verwendung eines QR-Codes (Quick Response Codes), der auf dem Pro-
dukt platziert wird, ist die am häufigsten diskutierte Option.15 Weiterhin nennt 
Erwägungsgrund 37 der ESPR neben dem QR-Code ein Wasserzeichen als 
mögliche Alternative. Ebenfalls werden Radio Frequency Indentification 
(RFID)-Lösungen diskutiert. Diese Technologie nutzt elektromagnetische Wel-
len, um Objekte kontaktlos zu identifizieren und lokalisieren. Der Datenaus-
tausch erfolgt dabei zwischen einem Transponder und einem Lesegerät.16 

Der Datenträger kann nach Art. 10 Abs. 1 lit. b) ESPR auf dem Produkt selbst, 
seiner Verpackung oder den beigefügten Unterlagen angebracht werden. In 
Erwägungsgrund 37 der ESPR wird jedoch bevorzugt, den Datenträger direkt 
auf dem Produkt anzubringen, um sicherzustellen, dass der DPP über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg leicht zugänglich bleibt. Die Festlegung, ob 
der DPP auf Modell-, Chargen- oder Artikelebene zu erstellen ist, erfolgt gem. 
Art. 9 Abs. 2 lit. d) ESPR durch delegierte Rechtsakte. Diese Entscheidung ist 
von erheblicher Bedeutung, da eine Ausgestaltung auf Artikelebene mit einem 
deutlich höheren Aufwand verbunden wäre als eine Bezugnahme auf Modell- 
oder Chargenebene.17 

Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft, ist dem Kunden vor Vertrags-
schluss eine digitale Kopie des Datenträgers bereitzustellen, da er zuvor kei-
nen Zugang zum physischen Produkt hat. Auf diese Weise soll sichergestellt 
werden, dass der DPP in die Kaufentscheidung einbezogen werden kann.18 
Art. 10 Abs. 3 lit. a), b) ESPR legt fest, dass der Wirtschaftsteilnehmer, der das 
Produkt in Verkehr bringt, dem Händler oder Anbieter von Online-Marktplätzen 
spätestens fünf Tage nach einer Aufforderung eine digitale Kopie des Daten-
trägers zur Verfügung stellt. 

 

 

 
15  Mittwoch RDi 2024, 62 Rn. 17. 
16  Althaus/Öttinger ZfPC 2023, 257 (258). 
17  Schucht CB 2023, 176 (179). 
18  Nusser/Fehse, § 7 Rn. 11. 
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D. Rechtliche Fragestellungen und Anforderungen 

I. Pflichten und Rechte der Akteure  

Alle Wirtschaftsakteure entlang der Lieferkette, sind jeweils mit spezifisch zu-
geschnittenen Pflichten oder Rechten im Zusammenhang mit dem DPP be-
legt. Dabei legen die Anforderungen nicht nur fest, welche Akteure Zugang zu 
den Informationen des digitalen Produktpasses erhalten, sondern auch, wel-
che Art von Informationen ihnen jeweils zugänglich sein muss.19 

Es bestehen abgestufte Zugangsrechte: Während Verbraucher nur auf be-
stimmte Informationen zugreifen dürfen, erhalten Marktüberwachungsbehör-
den und andere berechtigte Akteure, wie beispielsweise Recycler, einen um-
fassenderen Zugang.20 Den zuständigen nationalen Behörden müssen volle 
Zugangsrechte gewährt werden.21 

1. Hersteller 

Der Hersteller ist gem. Art. 2 Nr. 42 ESPR jede natürliche oder juristische Per-
son, die ein Produkt herstellt bzw. entwickelt oder herstellen lässt und dies 
unter dem eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke vermarktet.  

Nach Art. 27 Abs. 1 lit. c) ESPR sind Hersteller verpflichtet, sicherzustellen, 
dass beim Inverkehrbringen oder Inbetriebnehmen eines Produkts ein DPP 
sowie eine Sicherungskopie der aktuellen Fassung für dieses Produkt vorlie-
gen. 

Gem. Art. 10 Abs. 3 ESPR, muss auch der Wirtschaftsteilnehmer, der das Pro-
dukt in den Verkehr bringt, den Händlern und Anbietern von Online-Marktplät-
zen eine digitale Kopie des Datenträgers oder die eindeutige Produktkennung 
bereitstellen. So können diese die Informationen potenziellen Kunden zugäng-
lich machen, falls kein physischer Zugang zum Produkt möglich ist. Diese Ver-
pflichtung betrifft in der Regel Hersteller, da sie Produkte erstmals in den ge-
schäftlichen Verkehr bringen, kann jedoch auch für Importeure oder Händler 
gelten, wenn diese erstmals ein Produkt auf den Markt bringen. Die Intensität 
der Pflichten richtet sich nach der Nähe des Akteurs zum Produkt.22 

 
19  Mittwoch RDi 2024, 62 Rn. 15. 
20  Mittwoch RDi 2024, 62 Rn. 15. 
21  Schucht CB 2023, 176 (180). 
22  Reusch CB 2025, 93 (95). 
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Die Pflicht der Hersteller umfasst dabei nicht nur die Ersterstellung des DPP, 
sondern auch dessen fortlaufende Aktualisierung über den gesamten Produkt-
lebenszyklus, insbesondere bei relevanten Änderungen hinsichtlich Nachhal-
tigkeit oder Materialzusammensetzung. Die Hersteller tragen die Verantwor-
tung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der DPP-Daten und sind 
die Hauptverantwortlichen mit den meisten Pflichten.23  

2. Händler  

Der Händler ist nach Art. 2 Nr. 55 ESPR eine natürliche oder juristische Per-
son, die im Rahmen einer Geschäftstätigkeit, Produkte für Endnutzer zum 
Kauf, zur Miete oder zum Ratenkauf anbietet. 

Nach Art. 31 ESPR müssen die Händler sicherstellen, dass der DPP, ihren 
Kunden und auch den potenziellen Kunden leicht zugänglich ist. Der Händler 
unterliegt damit bestimmten Informationspflichten. 

3. Importeure  

Der Importeur wird gemäß Art. 2 Nr. 44 ESPR als natürliche oder juristische 
Person definiert, die ein Produkt aus einem Drittstaat auf dem Unionsmarkt in 
Verkehr bringt. Dabei dürfen Importeure nur solche Produkte in den Verkehr 
bringen, die den Anforderungen der geltenden delegierten Rechtsakte ent-
sprechen (vgl. Art. 29 Abs. 1 ESPR). 

Gemäß Art. 29 Abs. 2 lit. c) ESPR ist der Importeur zudem verpflichtet sicher-
zustellen, dass das in Verkehr gebrachte Produkt über einen digitalen Produkt-
pass sowie eine Sicherungskopie der jeweils aktuellen Fassung verfügt. 

4. Vertreiber 

Nach Art. 2 Nr. 45 ESPR ist der Vertreiber jede natürliche oder juristische Per-
son in der Lieferkette, die ein Produkt auf dem Markt bereitstellt – ausgenom-
men Hersteller und Importeure. 

Gem. Art. 30 Abs. 2 lit. c) ESPR unterliegt der Vertreiber Kontrollpflichten ge-
genüber Herstellern und Importeuren. Er muss sicherstellen, dass die Anfor-
derungen der geltenden delegierten Rechtsakte in Bezug auf den digitalen 
Produktpass erfüllt sind. 

 
23  Mittwoch RDi 2024, 62 Rn. 16. 
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5. Entsorger/Recycler 

Entsorger oder Recycler unterliegen zwar keinen aktiven Produktpflichten, ha-
ben jedoch ein Anrecht auf den Zugang zu bestimmten Informationen, etwa 
zur Demontagefähigkeit von Produkten. Diese Informationen sind entschei-
dend, um die Wiederverwertung oder eine sichere Entsorgung zu ermögli-
chen.24  

II. Haftung bei fehlerhaften oder fehlenden DPP-Daten 

Laut Art. 9 Abs. 1 ESPR dürfen Produkte nur dann in den Verkehr gebracht 
oder in Betrieb genommen werden, wenn ein DPP vorhanden ist. Dieser muss 
vollständige, richtige und aktuelle Daten enthalten. Fehlt der DPP oder enthält 
er falsche Informationen, stellt das einen Verstoß gegen die grundlegenden 
Anforderungen der ESPR dar. In der Regel trägt der Hersteller die Hauptver-
antwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten im DPP.25 Dem-
entsprechend haftet dieser gegenüber Verbrauchern gem. Art. 76 ESPR. Das 
bedeutet, dass Verbraucher im Falle eines Schadens, der auf unzutreffende 
oder fehlende Informationen im DPP zurückzuführen ist, Ansprüche gegen-
über dem Hersteller geltend machen können. Art. 76 ESPR stellt damit eine 
zivilrechtliche Haftung dar. Wichtig dabei ist, dass diese Haftung andere 
Rechtsbehelfe, die Verbraucher nach Unionsrecht oder nationalen Recht zu-
stehen, nicht ausschließt. Verbraucher können sich zusätzlich auf weitere zivil-
rechtliche Ansprüche stützen, wenn ihnen durch fehlerhafte Produktinformati-
onen ein Schaden entstanden ist. Art. 76 ESPR schafft somit eine zusätzliche, 
nicht ausschließliche Anspruchsgrundlage.  

Ist der Hersteller jedoch nicht in der EU ansässig, geht die Haftung gem. Art. 
76 lit. b) ESPR auf den Importeur oder einen bevollmächtigten Vertreter des 
Herstellers über. Die Verantwortung des Herstellers bleibt dabei bestehen. 
Sollte es ebenso keinen Importeur oder Bevollmächtigten in der EU geben, 
haftet stattdessen nach Art. 76 lit. c) ESPR der Fulfilment-Dienstleister, also 
derjenige, der Lagerung, Verpackung oder Versand des Produkts übernimmt. 
Ergänzend dazu verpflichtet Art. 74 ESPR die Mitgliedstaaten zur Einführung 
wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender Sanktionen bei Verstößen. 

 
24  Fuchs-Zeitner ZUR 2024, 534 (535). 
25  Mittwoch RDi 2024, 62 Rn. 16. 
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Diese sollten mindestens Geldbußen und einen zeitlich begrenzten Aus-
schluss von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge umfassen. 

E. Fazit 
Der DPP ist ein zentrales Instrument der EU auf dem Weg zu einer klimaneut-
ralen Wirtschaft. Mit seiner Einführung wird das Ziel verfolgt, Produkte entlang 
ihres gesamten Lebenszyklus besser erfassbar zu machen, indem man Infor-
mationen digital erfasst und zugänglich macht. Der DPP schafft die Grundlage 
für mehr Transparenz entlang des gesamten Produktlebenszyklus und ermög-
licht dadurch fundierte Entscheidungen in Bezug auf Nachhaltigkeit, Reparier-
barkeit und Wiederverwertbarkeit von Produkten. Die neue ESPR stellt hierfür 
den rechtlichen Rahmen bereit und ersetzt die bisherige Richtlinie. 

Mit der ESPR wird ein verbindlicher Rechtsrahmen geschaffen, der Hersteller, 
Händler und weitere Akteure verpflichtet, Produktinformationen im Zusam-
menhang mit dem DPP digital bereitzustellen. Besonders Hersteller tragen 
durch ihre Nähe zum Produkt die Hauptverantwortung für die Erstellung, Ak-
tualisierung und Richtigkeit der DPP-Daten. 

Die Umsetzung bringt rechtliche, technische und organisatorische Herausfor-
derungen mit sich. Insbesondere in Bezug auf Datenverfügbarkeit, Interopera-
bilität und die Einhaltung der delegierten Rechtsakte. 

Dennoch zeigt sich: Der DPP ist nicht nur ein technisches Werkzeug, sondern 
ein strategisches Instrument europäischer Umwelt- und Produktpolitik. 
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